
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2019/12/5 VGW-
002/089/12017/2019, VGW-

002/V/089/12018/2019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.2019

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

05.12.2019

Index

L70309 Buchmacher Totalisateur Wetten Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

WettenG Wr 2016 idF LGBl. 48/2016 §25 Abs1 Z5

VStG §5 Abs2

Rechtssatz

Mit einer Wette auf die Gesamtpunktezahl in einem Volleyballmatch wird weder ein Teil- noch ein Endergebnis zum

Wettinhalt gemacht, weshalb von einer unzulässigen Livewette auszugehen ist.
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